
Öffentliche Bekanntmachung 

nach § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  
 

Die Windpark Sauren Kämpen Entwicklungs GmbH, Vattmannstraße 6, 33100 Paderborn, bean-
tragte mit Datum vom 13.11.2024 mit zwei Anträgen die Genehmigungen gemäß §§ 4 und 6 
BImSchG zur Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Anröchte 
mit nachfolgenden Anlagen-/Standortdaten: 
 

 
Die Anlagen erfüllen die Voraussetzung der Nr. 1.6.2 des Anhang 1 der 4. BImSchV. Gemäß § 1 
Abs. 3 der 4. BImSchV werden die Voraussetzungen auch dann erfüllt, wenn mehrere Anlagen 
derselben Art in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen (gemeinsame 
Anlage) und zusammen die maßgebenden Leistungsgrenzen oder Anlagengröße erreichen oder 
überschreiten (Summationsregel). 
 
Die Antragstellerin beantragte für die geplanten Neuvorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) nach § 7 Abs. 3 UVPG. Die Genehmigungsbehörde erachtet die Durchführung einer UVP 
aufgrund der weiteren Windenergieanlagen im Einwirkbereich der geplanten WEA als zweckmä-
ßig. Die UVP-Vorprüfung entfällt somit und für das Genehmigungsverfahren besteht die UVP-
Pflicht. 
 
Die Bewertung wurde aufgrund der vorgelegten Antragsunterlagen, eigener Ermittlungen und der 
für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgenommen. 
 
Beeinträchtigungen der Umwelt lassen sich bei der Realisierung des Vorhabens nicht vollständig 
vermeiden. Die mit dem Vorhaben verbundenen verbleibenden Eingriffe in den Naturhaushalt 
bzw. die Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter sind abgrenzbar sowie durch Schutz-, Ver-
meidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen kompensierbar, auch unter Einbezie-
hung von kumulierenden Wirkungen weiterer geplanter Vorhaben. 
 
Die wesentlichen Umweltauswirkungen von WEA bestehen regelmäßig in Schallimmissionen und 
naturschutzrechtlichen Aspekten. Die Umweltauswirkungen sind lokal begrenzt und haben kei-
nen überregionalen oder grenzüberschreitenden Charakter. Auswirkungen besonderer Schwere 
und Komplexität sind ebenso wenig gegeben wie irreversible, persistente oder akkumulierende 
Umweltauswirkungen. Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, insbesondere 
menschliche Gesundheit, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter, biologische Vielfalt und 
Wechselwirkungen unter den einzelnen Schutzgütern sowie das Teilschutzgut Grundwasser wer-
den unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie 
des Ablenkungs- und Ausgleichsmaßnahmenkonzeptes nicht erwartet. 
 
Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter Mensch, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Luft, Klima, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
sowie Kultur und sonstige Sachgüter sowie der Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgü-
tern wurden dargestellt und bewertet. Grundlage für die Bewertung der Umweltauswirkungen ei-
nes Vorhabens sind gem. § 20 Abs. 1b der 9. BImSchV i. V. m. § 25 UVPG die maßgeblichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften.  
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0019969 Nordex 
N149/5.X

5.700 164 149 An067 452.894 
5.710.409

Anröchte 1 35 

0019967 Nordex 
N163/6.X

7.000 118 163 An066 452.822 
5.709.998

Anröchte 1 19 
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Im Ergebnis wurde festgestellt, dass sich durch die einzelnen Wirkfaktoren unter Berücksichti-
gung der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie der vorgesehe-
nen weitergehenden Auflagen und Nebenbestimmungen überwiegend keine, allenfalls geringe 
nachteilige Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter ergeben. Das Vorhaben wird da-
her im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zugelassen. Insgesamt kann bei keinem 
Schutzgut eine mit den jeweiligen gesetzlichen Umweltschutzanforderungen unvereinbare Beein-
trächtigung festgestellt werden. 
 
 
Soest, den 25.09.2025 
Kreis Soest - Die Landrätin 
- Bauen und Immissionsschutz – 
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gez. Münstermann 


